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auch die vorgekommenen Contraventionsfalls
jedesmal an die Herzogliche Cammer einzus
berichten.

sz ) Regierungs - Bekanntmachung
vom iZ . April  1820 . xubl . April
20 , e . 3.

Wenn im § . 4z . der Beamten - Instruc-
Declaration des
§. 4Z. dev Ee - '
amcen-Jnstruc - twN bestimmt ist , daß
t -on , rücksicht-
lich der amtli¬
chen Attestation
der Ducumente,
zur Wahrneh¬
mung des Herr¬
schaftlichen In¬
teresse»

in Fallen , wo die Zuziehung und Un¬
terschrift des Beamten wegen des Herr¬
schaftlichen Interesse ( bey Ehestiftungen
und Testamenten in Ansehung der Aus¬
lobung der Brautschaße und Abfindun¬
gen von geschlossenen Bauen und Stel¬
len ) bey Strafe der Nichtigkeit geboten
ist , dieselbe 'nach wie vor Bedingung der
Gültigkeit bleibt:

jo ist diese Bedingung schon dadurch von Sei¬
ten der Partheyen für erfüllt zu achten , wenn
das Document vor dem zu Wahrnehmung des
Herrschaftlichen Interesse competenten Amte
vermöge der willkührlichen Gerichtsbarkeit
selbst ausgenommen ist , gesetzt auch , es hatte
das Amt nicht ausdrücklich dabei attestirt,
daß in Ansehung des Herrschaftlichen Inter¬
esse nichts zu erinnern sey ; indem es keine Ur¬
kunde aufnehmen darf , gegen deren Inhalt
Erinnerungen der Art obwalten . Damit in-
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